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Sehr geehrte Frau landtagspräsidentin, 

für die 8era·tungen des HausharJtplans 2014 übersende ich die Beant

wortung der Fragen aus den Fraktionen mit der Bitte um Zuleitung an 

den Fachausschuss. 

Mit freundUchen Grüßen 
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Vorlage 

Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport 
des landes Nordrheln-Westfaten 

Die Ministerin 

an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

24. Sitzung <les Ausschusses fÖl' Familie, Kinder ulldJugend des Landtags 
NRW am 07. November 2013 
BeantwOl·tung der Fragen der Fraldionen von CDU, FDP und Piraten zum 
Haushaltsplanentwurf 2014 

Fragen der CDU-Fraktion: 

Grundsätzliches 

1. In welchen Haushaltspositionen sind EU-Mittel enthalten bzw. welche 
Haushakspositionen dienen der Kofinanzierung von EU-Mitteln? 

Antwort; Die Kofinanzierung kann aus den HaushaUssteUen Kap. 07 030 T6 
70 (Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik) und Kap. 07 

040 T6 61 (Kinder- und JugendfOrderplan) erfolgen. 

2. Ist im Haushaltsentwurf 2014 die NovelUerung des KiBiz berücksich
tigt? Wenn ja, in welchen Positionen und in welcher Höhe? 

Antwort: Siehe hierzu die Beantwortung zu Kapitel 07 040 TO 99 

3. Sind im SteUenplan des Ministeriums Stellen im Rahmen des Freiwilli
gen Sozialen JahreslFreiwiHigen Ökologischen Jahres oder/und des 
Bundesfreiwilligendienstes enthalten? 

Antwort: Im Stellenp]an des Ministeriums sind keine derartigen Stellen ent
halten. 

Kapitel 07 016 Ministerium 
Titelgruppe 91 Informations- und Kommunikationstechnik 
(Seite 22) 
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Gegenüber dem Ist-Ergebnis 2012 ist eine Steigerung in Höhe von ca. 83% www.mtJqks.nrw.üe 

festzustellen. Wodurch ist dies begründet? 

Antwort: Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung im Haushalts
jahr 2012 konnten die eingeplanten Mittel nicht im vorgesehenen 
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Umfang verausgabt werden. Der Haushaltsansatz wird in 2014 in 
gleicher Höhe wie im Vorjahr fortgeschrieben. 

Kapitel 07 936 Famitiendienste uad Fa·mitienhiJfen 
Titelgruppe 70 Förderung der FamilienhHfe und Familienpolitilt 
(Seite 40) 

Womit wird die Reduzierung um rund 12% gegenüber dem Ist-Ergebnis 
2012 begründet? 

Antwort: Das 1st-Ergebnis 2012 von 31509.000 € enthält neben den Ausga
ben aus den Ansatzmitteln von 28.138.600 € die Ausgaben, die ent
sprechend dem Haushaltsvermerk NI'. 6 (Zufließvel'merk) in Höhe 
von bis zu 4.500.000 € aus Kapitel 07 040 verausgabt wurden. Die
sen Zufließvennerk enthält auch der HaushaitsentwUl1 2014. Die 
Veranschlagung ist daher unverändert zu 2012 und 2013. 

Kapitel 07 046 Kinder- und Jugend'hUfe 
Titel 633 10 Sonstige Znweisungen Rn Gemeinden und Gemeindeverbinde 
(Seite 48) 

1. In welcher Höhe bandeit es sich bei dem Ansatz von € 215.552.000,
um 
a) Investive Mittel? 
b) Konsumtive Mittel (taufende Betriebskosten)? 

2. Ist der komplette Ansatz als Konnexitätsausgleich anzusehen? Wenn 
nein: In welcher Höhe? 

Antwort; Der gesamte Ansatz rn Höhe von rd: 215.5 Mio. BUR dient dem 
Belastungsausgleich nach dem BAG-JH vom 13. November 2012. 
Berechnungsgrundlage für die Höhe des Belastungsausgleichs im 
Haushaltsjahr 2014 sind 19,96 % der Kindpauschalen für Kinder 
unter drei Jahren, die ZUln 15. März eines Jahres anzumelden sind. 
Hinweis: In der Gesetzesbegründung zum Belastungsausgleichge
setz-Jugendhilfe (BAG-JH) ist ausführlich die Herleitung der Be
rechnungsgrundlage dargesteUt. Dabei ist ersichtlich, dass sowohl 
die Betriebs- als auch die Investitionskosten in den Belastungsaus
gleich einfließen und es sich bei detl veranschlagten Zahlungen aus
schließlich um Ausgleichszahlungen auf Grundlage des BAG-JH 
handelt. Es erfolgen pauscllatierte Ausgleichszahlungen, die auf Ba
sis tatsächlicher Aufwendungen ermittelt werden. Eine Zweckbin
dung der Mittel des Belastungsausgleichs ist dabei nicht zulässig 
und eine Trennung "investiv I Betriebsausgaben" nicht mög~ich. Es 
wird pro Jugendamt ein Ausgleichsootrag geWählt. 
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Titelgruppe 90 Pauschalen nach § 21 Ans. 1 und Abs. 3 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindem (KiBiz) 

(Seiten 64/65) 
a) Auf welcher Grundlage ist die Steiget'tlng bei der U3-betremtng um 7.233 

Plätze eingeplant worden? 
b) Was ist Grundlage des Mittelansatzes bzw. wie wllrde der Ansatz ermittelt? 
c) Welche Summe aus diesem Ansatz wurde bis zum 30.07.2014 eingeplant? 

Antwort: zu a) und b) Die Landesregierung gebt davon aus, dass die 
Nachfrage Rsch einem Betreuungsptatz rur die Rechtsanspruchsklnder 
in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespfiege noch weiter 
steigen Wil'd, Der U3-Ausbau ist nicht an einem Stichtag abgeschlos
sen. Wie beim Rechtsanspruch im Kindergartenalter wird das ein Hin
gere.. und dynamischer Prozess. Diesem zu erwartenden steigenden 
Bedarf wird Rechnung getragen indem mit dem Haushattsentwurf 
2014 fur das Kindergartenjahr 2014/2015 haushalteriscfl rur insgesamt 
157.000 Plätze Vorsorge getroffen wird. Dies sind rd. 12;000 Plätze 
mehr als im Kindergartenjahl' 2013/2014. Hierbei handelt es sich aller
dings lediglich um eine Planungsgröße ßlr den Haushalt, weder -um ei
ne Zielvorgabe nQch um eine Obergrenze. Gefördert wird der tatsäch
liche Bedalf auf der Grundlage der Anmeldungen am 1$. März 2014. 
Der Hausflal~sansatz basiert auf den zum Kindergartenjahr 2013/2014 
bewilligten Kindpauschalen und der Zahl der el'Warteten zusätzlichen 
U3-Pausc:halen unter Bedlok,sichtigung der unterschiedlichen Belrett
ungszeiten. ,Ebenfatls zugrunde gelegt wurde das bisherige VedlältRl-s 
zwischen den Betreuungsangeboten in Ki,nderlageseinrichtuflgen und 
in Kindcrtagespflege. 

Der Berechnung ruf das Kindel'gartenJahr 2014/2015 WW'den die im 
Haushaltsplanentwurf bei Kapitel 07 040 Ti-tel 633 90 dargesteUteIl 
KindpauschaJen nach ihrer Anzahl unter Bertlcksichtigung der Betreu., 
ungszeiten zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurde davon ausgegan
gen, dass für 70 % der angemeldeten U3-Pauschalen zusätzliche U3-
Pauschalen zu zahlen .sein werden. Gleichzeitig wurde der Dynamisie
rungsfakt'Of von 1,5 % für aUe Kindpauschalen berücksichtigt. 

zu c) FUI' den Zeitraum vom OLOl.bis 31.07.2014 wurde bei 
Titel 633 90 ein Mittelbedarf in Höhe von rd. 912 Mio. EUR einge
plant. 

Fragen der FDP-Fraldion: 

Kapitel 07 010 Ministerium 
Ti-te1428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Haushalt. Seite 14) 

Steigerung der Entgelte tUr Arbeitnehmer um 416.300 Euro. GrUnde? 
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Antwort: Der Ansatz des Titels wurde auf Basis der Vorgahen des Finanzmi
nistcl'iums errechnet. Die Vorgaben berUcksichtigcn die Verände
rungen bei den Stellen sowie bereits feststehende Tarifsteigerungcn. 
Im Rahmen des Berichtcrstattergesprächs zum EP 07 wurde in die
sern Zusammenhang auch die Steigerung im Vergleich zu den Ist
Ausgaben des Jahres 2012 herangezogen. 
DieshezUgHch ist darauf hinzuweisen, dass mehrere Tarifbeschäf
figte auf Planstellen gefUhrt wurden. Das Entgelt hierfür wurde aus 
Titel 428 01 gezahlt. 
Von diesen o.g. Tarifbeschäftigten wurden in den Jahren 2012 und 
2013 sieben Personen verbeamtet. 
Durch die vorgenommenen Verbeamtungen wird der Titel 428 01 -
soweit absehbar - mit ca. 446.000 € (berechnet auf der Basis von 
Durchschnittwerten) entlastet. 
Im Iaufenden Haushaltsjahr sowie im Haushaltsjahr 2014 wird der 
Ansatz bei Titel 428 01 voraussichtlich auskömmlIch sein. 

Kapitel 97 049 Kinder- und Ju:gendhilfe 
Titel 633 69 Kosten rür minderjährige tUlbegleitete FHlchtlinge - Zuwei

sung an die Träger an der Jugend'hilfe 
(Haushalt S. 62) 

Steigerung der Ausgaben um 24.000.000 Euro 
a.) Gründe für den starken Anstieg? 
b.) Kalkutationsgrundlagen? 

A!!twort: Es handelt sich um ein bundesweites Kostenausgleichsverfahren, 
dabei werden dem Land ZahtfliUe durch das Bundesverwaltungsamt 
zugewiesen. 
Der Haushaltsansatz 2014 beruht auf folgendem Prognoseverfahren 
des zu erwartenden Mittetbedarfes: 
1. Geschätzte kassenwirksame Zahlflitle muttiplizie11 mit den zu

letzt bekannten bundesweiten Durchschnittskosten eines Zahl
falls bzw. bei den geschätzten ZahlfäUen, die 2014 neu zugewie
sen werden, multipliziert mit knapp der Hälfte der Durch
schnittsk()sten. Letzteres beruht auf Erfahrungswerten der Lan
des jugendämter . 

2. Die Anzahl der in 2014 als kassenwirksam geschätzten Zahlfatie 
ergrbt sich aus: 
a. einer Vorausberechnung des "Vel'teilungsschiüssels Ju

gendhilfe" für die Jahre 2013 und 2014. Bei dieser Berech
nung wurde bei den relevanten Vadablen "Gesamtkosten 
bundesweit" und "Durchschnittliche EinzelfaHkosten" die 

Seite 4 VOll 13 



letzten bekannten tatsächlichen Zahlen (Jugendhilfe Vettei
lungsschlüssel2012) zu Grunde gelegt; 

b. einer Prognose tibet' die Kassenwirksamkeit der in den Jah
ren vor 2011 und 2012 zugewiesenen Zahlfiille, die auf Er
fahrungswerten der Landesjugendiinlter beruhen; 

c. einer Prognose Ober die Kassenwirksamkeit der im Jahr 
2013 erwarteten Zahlffille, die auf der Prognose der Haus
hattsanmeldung der FachabteHung ruf das Haushaltsjahr 
2013 beruht, konkretisiert um seit der Haushaltsanmetdung 
neu bekannte Fakten (Tatsächliche Neuzuweisungen in 2012 
bei L WL und LVR). 

Mit diesem Prognoseverfahren wird versucht, eine größtlNögHche 
Annährung an den tatsächlichen Miuelbedarf zu erzielen. Der tat
sächliche Mittei'bedarf ist von weiteren Variabien abhängig, die 
nicht verlässlich geschätzt werden können: 

1. Tatsächliche Werte für die Variablen .,Gesamtkosten bundes
weit" und "Durchschnittl;iche EinzelfaUkosten": Diese habenent
scheidenden Einfluss auf die tatsächlichen Werte des Vertei
lungsschlUsseIs. FGr den VerteilungsschlüsseJ 201412015 werden 
diese voraussichtHch im AprillMai 2014 vorliegen. 

2. Unter-/Überlastungen anderer Kostenerstattungsträger: Davon ist 
abhängig, ob von den rechnerisch ermittelten Za.hlfäHen weniger 
oder sogar mehr zugewiesen werden. 

3. Tatsächliche Anzahl von neu einreisenden unbegleiteten minder
jährigen Flüchtlingen: Davon ist abhängig, ob von den rechne
risch ermittelten Zahlfällen weniger oder sogar mehr zugewiesen 
werden. 

4. Tatsächliche EinzelfaUkosten der zugewiesenen.ZahlUiUe: Die 
EinzelfaUkosten variieren stark, da es einen sehr unterschiedli
chen Jugendh,ufebedarf giht. 

5. AbrechnungspraKis der Jugendämter: Die Jugendämter haben tur 
die Abrechnung nach § 89 d SGB VIII 4 Jahre Zeit. Wann Rech
nttngen in welcher Höhe eingereicht werden, ist daher nicht kat
kuHerbal'. 

6. Zuweisungspraxis des Bundesverwaltungsamtes: Die Zuwei
sungspraxis erfolgt an einigen Stellen des Verfahrens nach nicht 
transparenten Kriterien und ist daher derzeit nicht vollständig 
vorhersehbar. 

Titelgl'uppe 90 Pauschalen nach § 21 Abs. 1 und Abs. 3 des Gesetzes zur 
frUhen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) 

(Haushalt S. 64; Erläuterungsband S. 57) 

Steigerung um 101.912.000 Euro 
I. Gründe = Zunahme von Kita-Plätzen im U3/Ü3-Bereich? 
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2. Anteil Dynamisieru1'lg (Kostensteigerungen)? 

Antwort: In der Titelgruppe 90 sind die Aasgaben des Landes rur die Beteili
gung !ln der Finanzierung der Kindpauschalen sowie die zusätzli
chen U3·Pauschalen veranschlagt. Der Veranschlagung liegt ein 
komplexes BerechnungsmodeU zu Grunde, bei dem die unterschied- Seite 6 von 13 

lichen - miteinander verknüpften - Faktoren in Jedem Kindergarten-
Jahr Veränderungen unterliegen. 
Die isolierte Ausweisung der finanziellen Auswirkung ehlzelner 
Faktoren, die kumuliert in die Gesamtberechnung einfließen, Ist 
deshalb nicht in allen FäHen möglich. Ursachen der Steigerung sind 
vor aHem die Ausweitung der Platzzahlen, die Verbesserungen 
durch das 1. KiBiz-Ändenlngsgesetz und die jährliche Anpassung 
der Kindpauschaten. In die Berechnung der Mehrkosten sind im 
Wesentlichen folgende Faktoren eingeflossen: 
• Anstieg der Zahl der Kindpauschalen in ihrer Gesamtheit durch 

einen deutlichen Anstieg d'er U3-Plätze (Vergleich Kindergarten
Jahre 2012/2013 und 201312(14) und den weiteren zu erwarten
den U3-Ausbau im Kindergartenjahr 201412015, 

• Zusätzliche U3-Pauschalen (§ 21 Abs. 3 KiBiz), 
• Dynamisj,erung der Kindpauschalen im KindergadenJahr 

201412015 um l,S % (§ 19 Abs. 2 KiBiz), 
• NachvoHzug der Verschiebung von Ü3-Plitzen aus der Gruppen-

form 1lI in die Gru,ppenform I, 
• Veränderungen hinzu verlängerten Betreuungszeiten, 
• Ausweitung der Betreuung behinderter Kinder. 
Der voraussiebtUche Mittelbedarf fitrzusätzliche U3·Pauschalen 
nach § 21 Abs. 3 KiBiz Hegt nach der erwarteten Entwicklung der 
Platzzaldenbei rd. 156 Mio.Euro. 

Titelgl'uppe 95 Fortbildung und QuaHrtziernng in derfrübkindlichen Bi!
dUllg Ansatz: 2.500.·960 Euro 

(Haushalt S. 68, Erläuterungsband S. (4) 

Das Sonderprogramm ist ausgelaufen, trotzdem werden weiter Mittel bereit
gesteHt: Mit welchen konkreten Maßnahmen soU die weitere Professionali
sierung der Fachkräfte unterstützt, soHen die Fachkräfte aus- und weiterge
bildet werden? 

Antwort: In Titelgruppe 95 sind die Aufwendungen des Landes fur die Fort
bHdung und Qualifizierung von Fachkräften im Bereich der frUh
kindlichen BHdungetatisiert. Nachdem in den Kindergartenjahren 
2011/2012 und 201212013 vor dem Hintergrund des mit dem U3-
Ausbau einhergehenden Fachkräftemehrbedarfs die Träger von 
Kindeltageseinricbtungen mit einem Sonderprogrammfitl' Berufs-



praktikanten und -praktikantinnen unterstutzt worden sind, bealJ.. 
sichtigt die Landesregierung, die Träger auch in 2014 im Bereich 
der Qualifizierung zu unterstUtzen. 
Mit der Veranschlagung von 2,5 Mio. Euro kann den Qualifizie
runisnotwendigkeiten in bedarfsgerech,tem Maße entsprochen wer
den. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen wird dabei inen

gem Kontext zum nächsten Schritt der KiBiz·Revision erfolgen, der 
u.a. die Grundlage für mehr Qualität und BUdungsgerecbtigkeit le
gen soll. Vor diesem Hintergrund soHen die Mittel vor aHem für 
Fort- und WeiterbHdung in den Bereicben Beobachtung, Dokumen
tation und individueller BUdungsuntel'stutzung eingesetzt werden. 

Titelgruppe 99 Ausbau ulld QualiflZierull,g fiir fruhkilldliche Bildun.g 
(Haushalt S.72, Ertäuterungsband S. 68) 

Titel 633 99 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe: Neu 
82.493.000 BUl'O (Melu'ausgaben für die geplante nächste KiBiz-Änderung 
zum Kita·Jahr 2(1412015), dafür fitllt der Titel 883 99 Zuweisungen an die 
Gemeinden für InvestitionenzUil1 U3-Ausbau völlig weg. 

a) Geht die Landesregierung davon aus, dass damit der Ul~Ausbau von 
Landesseite mit detn Jahr 2013 tlusfinanziert ist und keine weiteren Landes
mittel mehrerforderUch sind? 

Antwod: Oie Landesregierung geht davon aus. dass ein weiterer U3-Ausbau 
erfOl'derlich sein wird, um eine Bedarfsdeckung aucl\ in den nächs
ten lahrenzu gewährleistet'l. Diese Plätze könnten aus den Investi:ti
onsmittetnge$chaffen werden, die vom Bund im Rahmen des Fis
kalpaktes und vom Land im Rahmen der Aufstockung des Landes
investitionsprogramms zur Verfugung gesteHt werden Für die Lan
desmittelistdurch Haushaltsvermerk eine Verlängerung des Ver
wendungszeitraurtls vorgesehen; mit einer Bundesratsinitiative 
strebt das Land fur die Bunrlesmtttel ebenfalls eine Verlängerung 
des Verwendungszeitra\unes an. In Verbindung mit der angestreb
ten Verlängerung der Verwendungszeitmume soHen bei Bedarf die 

InvestitionsfOrdenuittel nach der FörderrichtHnie aus der TG 99 
verntärkt werden. Darüber hinausfUeßen die Investitionen in U3-
Plätze in dIe Berechnung des Ausgleichsbetrages nach dem BAG

JH ein, so dass auch insofern den Kommunen Mittel zur Finanzie
rung von Investitionen zur Verfügung stehen. 

b. Wenn für die Mehrausgaben im Zuge des nächsten KiBiz-Änderungen 
zum Kita-Jahr 2014/2015 aHein schon über 82 Millionen Euro vorgese
hen sind (Kita-Jahr beginnt zum 1.S., läuft de facto dann noch 4 Monate 
in 2014), kann dann davon ausgegangen werden, dass für das kommen-
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de Jahr bzw. die kommenden Jahre jährlich mit Mehrausgaben in Höhe 
von Ober 160 Millionen zu rechnen ist? 

Antwort: Mit den in Titelgruppe 99 - Ausbau und Qualifizierung fUr früh

kindliche Bildung - veranschlagten Mitteln sollen die mit der zwei
ten Revisionsstufe des KiBiz auf das Land zukommenden Kosten 
finanziert werden. 
Das geplante 3. KiBiz-Änderungsgesetz, mit dem die Revision fOlt
gesetzt werden soU, soU zum 01. August 2014 in Kraft treten. FOr 
die Revision sind jährlich 100 Mio. Euro vorgesehen. Daher werden 
hierfür vom veranschlagten Ansatz rd. 42 Mio. Euro hn Haushalts
Jahr 2014 benötigt. 
Es ist beabsichtigt, den darube(hinaus in 2014 zur Verfügung ste
henden Betrag fUr Maßnahmen zu verwenden, die die EinfUhrung 
der nächsten Revisionsstufe begleiten soUen. Insbesondere rur die 
Weiterentwicklung der Sprachforderung ist beabsichtigt, die Neu
ausrichtung bereits im HH-Jahr 2014 zu unterstUtzen. Für eine ge
nauere DarsteHung bleibt abzuwarten, welche Neuregelungen im 
Einzelnen mit dem 3. KtBiz-Ändel'ungsgesetz getroffen werden. 
Dartlber hinaus soU die SprachtOrdel'ung weiterentwickelt und dafür 
llach der Umstellung die bisherigen Mittel in voller Höhe zur Ver
fügung stehen. Es ist beabsichtigt, die Neuausrichtung der Sprach
f6rderung bereits hn Haushaltsjahr 2014 - paraUet zur Finanzierung 
der bisherigen Sprachfdrderung nach Delfin 4 - aus TG 99 zu unter
stUtzen. Im Übrigen siehe dcie Antwort zu a). 

Allgemein: Titelgruppen 90-99 Frühkindliche Bildung "Restmittel KIBiz" 

Wie hoch sind die die KiBiz-Restmittel in den Jahren 2011 und 2012 gewe
sen? (Auflistung bitte titelgl'uppenscharf - Titelgruppe 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96,97,98 und (9) 

Antwort: Die "Restmittel KiBiz sind der beigefugten TabeUe (Beträge in Tsd. 
Euro) zu entnehmen. Dabei ist zu berUcksichtigen, dass alle durch 
die erste Stufe der KiBiz-Revision bedingten Kosten im Haushalts
jahr 20] 1 in Titelgruppe 99 veranschlagt waren. 

HausllaUsjahl' TG90 TG9! TG92 TG'3 TG94 TG95 TG 96 TG97 TG98 

2011 23.348 2.954 5.626 941 948 0 1.426 -47 0 

2012 40.154 3.905 3.286 219 ·2.464 1.680 62 4 -1.219 
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Exl{urs: Möglichkeit der Verstetiguug der Mittel für FamiUenberatungs
leistungen im Zusammenhang mit der Förderung der FamiUenzcntren 

Seit 2010 sind die Erziehungs-. Ehe-, Lebens- und FamiHenberatungssteUen 
Kooperationspartner fUr Familienzentren. Bisher gibt es fUr diese Leistungen 
keine eigene Haushaltsposition. Das bedeutet, dass die Finanzierung des 
Ausbaus der Beratungsangebote in den FamiHenzentren im Landeshaushalt 
als Regelfinanzierung nicht berücksichtigt wird. Jährlich mUssen die Träger 
der Beratungsstellen einen Antrag auf Zusatzförderung fur die Kooperation 
mit Familienzentren steHen. Die vom Land hierfUr bewilligten Gelder stam
men aus "KiBiz-Restmitteln" und mUssen Jedes Jahr neu zur Verfiigung ge
stellt und von den Trägem beantragt werden. Eine kontinuierliche Refinan
zierung der Angebote in den Familienzel1tren ist dadurch ungewiss. eine 
Planungssicherheit bleibt aus. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gestal
tung von Arbeitsverträgen. Die Fachkräfte, die speziell rur die Arbeit in den 
Familienzentren eingestellt wurden, können nur befristete Jahresverträge er
halten. Eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses steht immer in Abhän
gigkeit zur Refinanzierung. 

1. Wie hoch ist das Mittelvolumen, das die Landesregierung den Trägern 
für diese wichtige Arbeit jährlich nach Beantragung aus KiBiz
Restmitteln zur VerfUgung stellt (bitte jeweils mit Angabe des Volu
mens ruf die Jahre 2010, 2011, 2012, ggf. 2013)7 

Antwort: Aus dem Haushaltsvermerk Nr. 6 (Zufließvermerk bis zu 
4,5 Miü. €) bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70 erhielten die Famili
enberatungssteHen ftir die Kooperationen mit Famitienzcntren: 
2010 2,37 Mio. € 

2011 2,1 Mio. € 

2012 2,64 Mio. € 

Die genauen Zahlen fUr 2613 Hegen noch Flicht vor. 

Ebenfalls aNS dem Zufließvennerk erhielten die Familienbildungs
einrichtungen: 
2010 
2011 
2012 

1,8 Mio. € 

1,8 Miü. € 

1,85 Mio. € 

Die genauel1 Zahlen :rur 2013 Hegen noch nicht vor. 

2. Aus welchen "KiBiz-Restmitteln" - Titelgruppen 90-99, z. B. KiBiz
Pauschalen, Sprachförderung, Familienzentren - sind diese Leistungen 
bisher finanziert worden? 

AlltWOl't: Ausweislich der Haushaltsvermerke zu den Aus.gaben der Kinder
und Jugendhilfe sind die KiBiz-Titelgruppen 90 bis 99 sowie die Ti
telgruppen 62 und 82 sowie der Titel 684 10 insgesamt als De
ckungskreis zu betrachten, aus dem der Zufließvermerk über 4,5 
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Mio. EURerwirtschaftet wird. Es findet insoweit keine Zuordnung 

aufeinzelne Titelgtuppen statt. 

3. Wäre es sinnvoll, bereits im Haushaltsjahr 2014 fUr diese Leistungen ei
ne eigene Haushaltsposition mit einer Verpflichtungsermächtigung ftlr 
2015 auszuweisen, um den Trägern und Beschäftigten eine bessere Pla- Seite 10 von 13 

nungssicherheit ZU ermöglichen? 

Antwort: Haushaltstechnisch werden ftlrgesetzliche Leistungen, Z.B. aus dem 

KiBiz, keine Verpflichmngsermächtigungen fUr Folgejahre im 

Haushaltsplan ausgebracht. Insofern kann auch für daraus abgeleite

te zusätzliche Fördennaßaahmen keine Verpflichtungs ermächtigung 

ausgebracht werden. 

4. Inwieweit plant die Landesregierung in Zukunft, hierftirim Sinne der 
Planungssicherheit eine eigene Haushaltsposition auszuweisen? 

Antwort: Das System der Finanzierung übel' Zufließvermerk hat sich be

währt. 

Fragen der Fraktion der Piraten: 

Kapitel 07030 Kapitel 07 030 Familiendienste und FamilienhUfen 
Titelgruppe 91 Inform·ations- und Kommunikationstechnik im Zusam

menllang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes 

Das Land steUt.eineill'heitUches lT-Verfahren zur Verf'Ugullg uud Uhemimmt 
dessen zentrale Pflege. 
Wann rechnet die Landesregierung mit der Abschaffung des Elterngeldes 
und wie setzt sich die· Landesregieruflg daftlr ein? 

Antwort: Das Betreuungsgeldgesetz fornutliert einen klaren gesetzlichen Auf~ 

trag. Das Land ist verpflichtet. diesen entsprechend umzusetzen. 

Um eine e.inheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten. stellt es 

den Kommunen, die das Betreuungsge:1d durchftihren, ein JT
Verfahren zur Verfugung. Die entstehenden Kosten tUr fT- Ent

wicklung und -beschaffung werden vom Land übernommen. 

07 040 Kinder-und Jugendhilfe 

Erläuterungsband zum Haushaltsabschnitt Kinder- und Jugendhilfe beinhal
tet Darstellungen zum Unterschied zur und Versäumnissen der Vorgängerre
giemng. 
Welchen Sinn haben die Erläuterungen zum Unterschied und den Versäum
nissen der Vorgängerregierung auf S. 35 des Erläuterungsbandes? Welchen 
zwingenden Informationsgehalt möchten sie hiervennitteln? 



Antwort: Die Inhalte des Erläuterungsbandes dienen Erklärungen, die über 
den Haushaltsvoranschtag hinausgehen sowi,e der Klarstef:lung der 
Position der Landesregierung in Fragen des Haushalts. Zudem sind 
bestimmte Entscheidungen nur vor dem Hintergrund der politischen 
Entwicklungen nachvollziehbar. Dies darz\;lstellen ist dann - wie 
auch im vorliegenden Fatl - einer der Zwecke des Erläuterungsban
des. 

07 040 Kinder- und Jugendhilfe 
Titel 684 10 ZUsclliisse für Faehberaterinnen und Fachberater in Tages

einrichtungenflr Kinder 

Die hier finanzierten FachberaterInnen soHen KiTas bei der konzeptionellen 
päd. Arbeit sowie organisatorischen Fragen unterstUtzen. (eDU, Tennum
berg hat bereits eine kleine Anfrage dazu gesteHt.) 

1. Wie viele Fachberaterinnen werden in diesem Titel finanziert? 

2. Wie gt'oß ist der Amteil, der auf FachberaterInnen bei kirchlichen Trä
gerverbänden abHilft? 

Antwort: Mit denberei,tgestetlten Landesmitteln werden insgesamt 141 Fach
beratednnen und Facbberater, davon 81 bei kirchlichen Anstet
lungsträgern einschHeßUch Cail'itas und Diakonie, für Kindertages
einrichtungengcft>rdert werden. Der Anteil der kirchlichen Fachbe .. 
l'aterinnen und Fachberater Hegt somit bei rd. 57 Prozent. Ich weise 
darauf hin, dass die Kleine Anfrage 1682 des Abgeordneten Ton
humberg, enu (Drucksache lSJ4244) auf grund des vorzeitigen En
des der Wahlperiode nach dem Grundsatz der Diskontinuität nicht 
beantwortet wurde. 

Tite'grup,pe 61 Kinder- und JugcnMönlcrplan 

Der Betrag des gesamten KJP bleibt über die Jahre bei 100.225.700 Euro 

1, WIe sieht laut MehlUng der Landesregierung die jährHche Teuerun.gsrate 
ftir Sachkosten aus? 

2. Wie hoch ist laut Meinung der Landesregierung die jährliche Steigerung 
von Lohnkosten dcr Fachkräfte dcr Kinder· und Jugendhilfe? 

Antwort: Das MFKJKS geht davon aus, dass auch bei den Trägern 
gleiche Steigenmgen bei den Personal- und Sachausgaben eintreten 
wie in allen übrigen Lebensbereichen. Bezüglich der implizierten 
Aussage, dass Steigerungen in diesem Bereich nicht ausgeglichen 
werden, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich bei den aus dIe
ser Titelgruppe geförderten Ausgaben um Föroel'leistungen handelt. 
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Bereits mit dem KJFP 2011 - 2015 wurde im Rahmen der Erhö
hung des Gesamtvolumens des KIFP um 20 Mio.€ auf dann rd. 
100 Mio.€ jähdich eine Erhöhung der Föt'derung der Infrastruktur 
um rd. 6 Mio. € vorgenommen. Damit wurde den Erfordernissen 
zur Stabilisierung der Infrastruktur Rechnung getragen. hn Rahmen 
des KJFP 2013 - 2017 erfolgte eine weitere Erhöhung der Förde
rung der Infrastruktur in Höhe von rd. 450.000 € zu Lasten der Pro
jektforderung. 

Titelgl'uppe 64 Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen 

In 3 Einrichtungen werden 5 Plätze fUl' Mädchen unterhalten. die von 
Zwangsheirat bedroht sind und eine schnelle Aufnahlnemögtichkeit benöti
gen. 

I. Wie vielen Mädchen wurde in den einzelnen Jahren geholfen? 

2. Wie lange verbleiben die Mädchen in den Einrichtungen? Was passiert 
anschließend mit Ihnen? . 

3. Zu wieviel % der Zeit sind die Plätze belegt? Reichen die Plätze aus? 

4. Sind die Jugendämter ausreichend über diese Möglichkeit der Unter
bringung infonniert? 

5. In welchen Regionen befinden sich die 3 Einrichtungen? 

6. Aus welchem Einzugsgebiet nehmen Mädchen diese Möglichkeiten 
wahr? 

Antwort: Die Mittel werden bereitgestellt, um es den Trägem zuermögli

ehen, diese 5 Plätzevorzuhatten. Bei einer Nutzung werden die 

Kosten durch das jeweils zuständige Jugenda1:nt erstattet. 

Die Plätze dienen der Aufnahme im Notfall, um Mädchen und jun
gen Frauel~ Schutz und Hilfe zu gewähren. Die Plätze stehen 24 
Stunden am Tag zur BeJegul'lg zur VertUgung. 
Die aufgenommenen Mädchen werden. wenn die Akutsituation be
endet ist, in unterschiedlichen Kontexten weiter begleitet bzw. be
treut. Denkbar ist hier eine Unterbringung in Einrichtungen der Ju
gendhUfe, in Frauenhäusern oder in familiären Kontexten, soweit 
diese. hinreichend Sicherheit bieten. 
Über alle Plätze betrachtet Hegt die durchschnittliche Auslastung 
bei 53,5 %fUr das Jahr 2012. D.h., Jeder Platz ist im Durchschnitt 
zur Hälfte der verfugbaren Belegungszeit tatsächlich belegt. In der 
Praxis kann es vorkommen, dass alle Plätze zur gleichen Zeit belegt 
sind. Die Platzkapazität wird daher als ausreichend erachtet. 
Mjt diesen Plätzen konnten in 2012 insgesamt 34 Mädchen und 
jungen Frauen Schutz und Hilfe geboten werden. 
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Oie Betroffenen kommen in der Regel aus NRW. Nähere Informa
tionen werden vom Ministerium aus Ortmooo des DateR- und Per
sönlichkeitsschutzes nicht erhoben. In EinzelfttHen erfolge auch el
ne Unterl)l'ingung von BetroffeneR aus anderen Bundesländern, so 
wie es umgekehrt zu Untetilringungel'lvon BetroffeneR aus NRW in 
anderen Bundesländern kommt. Seite \3 von 13 

Titelgruppe '8 KostenerstattuRg Elterltbeitragsfreiheit 

Der ARsatz dieser TG :rut· das Beitragsfreie letzte Kindergartenjahr beläuft 
sich auf 152.131.900 Euro. 

1. An welchen Parametern orientieli sich die Berechnung dieses Betrages? 
2. Wie hoch sind die Kosten fllr eine genereHeElternbeitragsfl'eiheit im 

Kindergarten? 

Antwort: zu 1. Nach § 17 Abs. 1 DVO KiBiz gewährt das Land zum 
Ausgleich des EinnabmeausfaUs fl:il' das Eltembeitragsfreie letzte 
Kindergal'tenJahl' pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss 
in Höhe von 5,1 % der Summe der beantragten Kindpauscehalen filf 
in Tageseinrichmngen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zur EiMchutul1g. 

Zu 2. Die Ausgestakuug uad Erhebung von mternbeitriigen ist 
mit Wirkung vom OUHt2006 in den ausschließlicben Verantwor
tungsbereich der Kommunen Ubertragen worden. In der Folge die
ser Entscheidung naben sich regional sehr unterschiedUehe Bei
tragsregelungen ergeben. Aus diesem Orlilnd ist eine verlässliche 
Aussage über die Kosten rur eine generelle Elternheitragsfreibeit 
des Kindergartc(lnbesuchs nicht möglich, ZUlllat die Grundlagen für 
entsprechende Belastungsausgleichsregelungen neu zu ermitteln 
und mit den kommunalen Spitzenverbändcn neu zu verhandeln wä
ren. 


